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Leistungsvereinbarung: kurze Periode 2021 bis 2022 

Sehr geehrte Präsidentinnen der kommunalen Aufsichtsbehörden 
Sehr geehrte Präsidenten der kommunalen Aufsichtsbehörden 

Dieses Jahr fallen das Ende bzw. der Beginn der Legislaturperiode (vier Jahre Dauer) sowie der 

Leistungsvereinbarungsperiode (drei Jahre Dauer) zusammen. 

Wie bereits mit Schreiben vom 13. Juli 2021 mitgeteilt, ist es dem Verband Solothurner Einwoh-

nergemeinden VSEG und dem Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn VSL SO aus 

fachlichen und organisatorischen Gründen ein grosses Anliegen, dass die Leistungsvereinba-

rungsperiode künftig verschoben zur Legislaturperiode festgelegt wird und vier Jahre dauert. 

Diesem Anliegen kommen wir nach, indem einmalig eine kurze einjährige Leistungsvereinba-

rungsperiode mit den aus der Leistungsvereinbarung 2018 bis 2021 bekannten Zielsetzungen 

eingeschoben wird, um anschliessend in einen Vierjahreszyklus zu kommen, der jeweils ein Jahr 

später als die Legislaturperiode beginnt. Aufgrund der kürzeren Dauer der Leistungsvereinba-

rung werden von der Schule im Abschlussgespräch zum Reporting nur eines der drei Leistungs-

ziele präsentiert. 

In der Beilage stellen wir Ihnen die unterzeichnete individuelle Leistungsvereinbarung Volks-

schule 2021 bis 2022 in zweifacher Ausführung zu. Wir bitten Sie, diese durch die kommunale 

Aufsichtsbehörde genehmigen zu lassen und uns ein von Ihnen unterschriebenes Exemplar bis 

zum 15. November 2021 zu retournieren. Die Erteilung des Leistungsauftrags an Ihre Schullei-

tung erfolgt durch Sie als kommunale Aufsichtsbehörde. 

Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich an die für Ihre Schule 

zuständige Fachperson Schulqualität der Abteilung Qualitätssicherung wenden.  

Das schriftliche Reporting der kommunalen Aufsichtsbehörde erfolgt bis am 15. September 2022 

zuhanden des Volksschulamtes. Die Schule schätzt ein, inwieweit sie die einzelnen Leistungsziele 

erreicht hat und gibt Erläuterungen dazu. Die Einschätzung dient als Grundlage für das an-

schliessende Reportinggespräch von kommunaler Aufsichtsbehörde, Schulleitung und kantonaler 

Fachperson Schulqualität. Eine schriftliche Vorankündigung dazu werden Sie rechtzeitig erhal-

ten. 
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Wir bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit, wünschen Ihnen in den kommenden 

Monaten gefreute Reportinggespräche zur Leistungsvereinbarungsperiode 2018 bis 2021 sowie 

eine gute Umsetzung der Leistungsvereinbarung 2021 bis 2022. 

Freundliche Grüsse 

Andreas Walter 
Amtsvorsteher 

Beilagen 

− Leistungsvereinbarung Volksschule 2021 bis 2022 

− Informationen zum Reporting zur Leistungsvereinbarung 2021 bis 2022 

− Reporting zur Leistungsvereinbarung 2021 bis 2022 

− Kantonale Vorgaben und Standards zur Umsetzung der Leistungsziele 
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Schulleitungen der Volksschule auf SObildung 

Verband Solothurner Einwohnergemeinden VSEG, Geschäftsführer Thomas Blum, Bolacker 9, 

Postfach 217, 4564 Obergerlafingen 

Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn VSL SO, Präsident Adrian van der Floe, Schöl-

lerstrasse 1, 4552 Derendingen 

Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn LSO, Geschäftsführer Roland Misteli, Hauptbahn-

hofstrasse 5, 4500 Solothurn 

Verband Schulverwaltungen Kanton Solothurn SCASO, Anita Tschanz-Gerber, Schulverwaltung 

Bettlach, Postfach 116, 2544 Bettlach 


